
 

 

Bekanntmachung 
 

Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil 
 

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens durch das Landratsamt Emmendingen und 
Auslegung der Planunterlagen zur Einsichtnahme 

 
Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 
5, Referat 53.3, Freiburg, hat mit Schreiben vom 18.12.2018 die wasserrechtliche Planfest-
stellung für den Bau und Betrieb des Hochwasserrückhalteraumes Wyhl/Weisweil auf den 
Gemarkungen der Gemeinden Sasbach a.K., Wyhl a.K., Weisweil und Rheinhausen nach  
§§ 68, 70 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 
WHG) i.V.m. §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) beantragt.  
 
1. Der Hochwasserrückhalteraum Wyhl/Weisweil ist ein Bestandteil des Gesamtkonzeptes 

Integriertes Rheinprogramm, das zwischen Basel und Mannheim 13 Hochwasserrückhal-
teräume vorsieht. Ziel des Integrierten Rheinprogramms ist die Verbesserung des Hoch-
wasserschutzes am Oberrhein. 
 
Das Überflutungsgebiet des geplanten Rückhalteraums Wyhl/Weisweil erstreckt sich mit 
einer Gesamtfläche von 595 Hektar auf den Gemarkungen der Gemeinden Sasbach, 
Wyhl und Weisweil. Begrenzt wird der Rückhalteraum im Westen vom Rheinseitendamm 
der Stauhaltung Rhinau, im Osten vom Hochwasserdamm (HWD) IV, im Süden durch den 
Verbindungsdamm zwischen Rheinseitendamm und HWD IV und im Norden durch die 
„Weisweiler Rheinstraße“, die als Querdamm erhöht wird. Der in Fließrichtung des Rhei-
nes nördlich zum Rückhalteraum unmittelbar angrenzende Abströmbereich erstreckt sich 
mit einer Gesamtfläche von 480 ha auf den Gemarkungen der Gemeinden Weisweil und 
Rheinhausen. Er beginnt am Querdamm „Weisweiler Rheinstraße“ und ist im Westen 
ebenfalls begrenzt vom Rheinseitendamm bzw. im Unterwasser des Stauwehrs Rhinau 
vom Leinpfad sowie im Osten vom HWD IV. Im Norden endet der Abströmbereich am lin-
ken Leopoldskanaldamm bzw. am Leopoldskanal selbst. 

 
Zur Herstellung des Rückhalteraums sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen vorge-
sehen: Der Um- bzw. Neubau von drei Einlassbauwerken am Rhein zur Beflutung des 
Rückhalteraums, der Aus- und Neubau von Gewässern im Rückhalteraum und damit ver-
bunden die Reaktivierung der sogenannten Schluten, die Erhöhung der Wyhler Rhein-
straße und der Weisweiler Rheinstraße, die Ertüchtigung von Dämmen und der Bau von 
Grundwasserbrunnen zum Schutz der Ortslagen vor ansteigendem Grundwasser bei Be-
trieb des Rückhalteraums. Vorgesehen sind die Umwandlung von Waldflächen und Auf-
forstung von landwirtschaftlichen Flächen. 
Im Betrieb ist geplant, bei Hochwasser kontrolliert Rheinwasser in den Rückhalteraum 
rechtsseitig des Rheines zwischen dem Rheinseitendamm und dem Hochwasserdamm IV 
zu leiten, das dann zeitlich verzögert südlich der Mündung des Leopoldkanals wieder in 
den Rhein zurückfließt. Als anrechenbares Volumen sind 7,7 Mio. m³ berechnet.  
 
In den Ortslagen der Gemeinden Weisweil und Wyhl sowie im Freizeitgebiet Kuhwaide 
Wyhl werden Schutzbrunnen errichtet und betrieben, um einen zusätzlich schadbringen-
den Grundwasseranstieg durch den Betrieb des Rückhalteraumes zu vermeiden.  
 
Als naturschutzrechtliche Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahme ist die Durchfüh-
rung von „Ökologischen Flutungen“ Teil des Antrags. 

 
2. Die Planunterunterlagen mit dem Erläuterungsbericht und die Unterlagen zu den Umwelt-

auswirkungen liegen für die Dauer von zwei Monaten während der allgemeinen Öffnungs-



 

 

zeiten, beginnend vom Montag, 25.11.2019 bis einschließlich Freitag, 24.01.2020 beim 
Bürgermeisteramt der Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl, Hauptstr. 9, 79369 Wyhl am Kai-
serstuhl, Sekretariat zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Der Einsichtnahmezeitraum wurde aufgrund des erheblichen Umfangs der Unterlagen 
sowie aufgrund der Schließzeiten der Rathäuser während der Weihnachtsferien über den 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von einem Monat hinaus verlängert. 

 
Die Planunterlagen sind ab Beginn der Offenlage auch auf der Internetseite des Landrat-
samtes Emmendingen einsehbar: 

 
 http://www.landkreis-emmendingen.de/polder 
 
 

3. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich Freitag, 07.02.2020 bei der Gemein-
de Wyhl am Kaiserstuhl, Hauptstr. 9, 79369 Wyhl am Kaiserstuhl oder beim Landratsamt 
Emmendingen, Amt 55, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendingen, Zimmer Nr. 236 schrift-
lich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.  

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 
§ 74 VwVfG einzulegen, werden hiermit entsprechend von der Auslegung des Plans be-
nachrichtigt. Gleichzeitig wird ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb der oben 
genannten Einwendungsfrist gegeben. 

Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bzw. Stellungnahme beim Landrat-
samt Emmendingen oder beim Bürgermeisteramt maßgeblich. Mit Ablauf der Einwen-
dungsfrist sind für das Verwaltungsverfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle 
Einwendungen gegen den Plan ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen. Dies gilt entsprechend auch für Stellungnahmen der Vereinigungen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorbringen im Rahmen einer frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht als Einwendung anzusehen ist und daher im förmlichen Planfeststel-
lungsverfahren wiederholt werden muss, wenn es im Verfahren beachtlich sein soll. 

Einwendungen müssen die konkrete Betroffenheit des geltend gemachten Belangs er-
kennen lassen. Sie sind in Schriftform, d. h. in einem mit handschriftlicher Unterschrift 
versehenen Schreiben zu erheben, soweit sie nicht zur Niederschrift erklärt werden. Die 
Erhebung von Einwendungen durch Übersendung einer E-Mail ist daher nicht möglich.  

Für Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), gilt derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt worden ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein. Vertreter kann nur eine natürliche Per-
son sein. Einwendungen, die den vorstehenden Anforderungen nicht entsprechen oder 
auf denen Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angege-
ben haben, können unberücksichtigt bleiben. 

In Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, 
dass die erhobenen Einwendungen und die darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 
ausschließlich für dieses Planfeststellungsverfahren vom Landratsamt Emmendingen als 
Verantwortlichem erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten 

http://www.landkreis-emmendingen.de/polder


 

 

werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurteilen zu können und 
werden an den Vorhabenträger und seine Beauftragten zur Auswertung weitergegeben. 
Es handelt sich um eine erforderliche Verarbeitung nach Art.6 Absatz 1 Satz 1 c DSGVO. 
Sowohl der Vorhabenträger als auch dessen Beauftragte sind zur Einhaltung der DSGVO 
verpflichtet. Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfristen für den genannten Zweck erforderlich ist. 
 

4. Nach § 73 Abs. 6 VwVfG werden nach Ablauf der Einwendungsfrist die rechtzeitig erho-
benen Einwendungen und Stellungnahmen mit dem Träger des Vorhabens, den Behör-
den, den Vereinigungen, den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, in einer mündlichen Verhandlung erörtert (Erörterungstermin). 

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrich-
tigt. 

Es wird darauf hingewiesen, 

 dass Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder Vereinigungen, die Stel-
lungnahmen abgegeben haben, vom Erörterungstermin durch öffentliche Bekannt-
machung benachrichtigt werden können, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen vor-
zunehmen sind und  

 dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 
werden kann. 

 
5. Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der not-

wendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten 
öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind andere behördliche Ent-
scheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die 
Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhaben-
träger und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. 
Bei Zulassung des Vorhabens entscheidet die Planfeststellungsbehörde im Planfeststel-
lungsbeschluss über die Einwendungen, über die im Erörterungstermin keine Einigung er-
zielt worden ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Entscheidung durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.   
 

6. Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung wird nach §§ 74 i.V.m. 3 ff. UVPG in der bis zum 16.05.2017 gelten-
den Fassung durchgeführt. 
Das Landratsamt Emmendingen, Amt 55, Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen, ist zu-
ständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde. 
Durch die Auslegung des Plans wird auch die Unterrichtung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG in der bis zum 
16.05.2017 geltenden Fassung mit umfasst. Eine grenzüberschreitende Beteiligung der 
Préfecture du Bas-Rhin, Frankreich, findet statt. 
Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens hat der Antragsteller den Erläu-
terungsbericht, Planunterlagen (insbes. Lage- und Höhenpläne, hydraulische Berechnun-



 

 

gen), einen Landschaftspflegerischen Begleitplan, eine Umweltverträglichkeitsstudie, eine 
spezielle Artenschutzprüfung sowie ein FFH-Natura-2000- Gutachten vorgelegt. 

Das Landratsamt Emmendingen bittet weiterhin um Beachtung nachfolgender Punkte: 

 Kosten, die durch Einsichtnahme in Planunterlagen, die Erhebung von Einwendun-
gen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet werden. 

 Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht im Planfeststellungsbeschluss dem 
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im Planfeststellungsverfahren, sondern 
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
 
 
Wyhl am Kaiserstuhl, 05.11.2019   
 
Ort und Datum                                      Bürgermeisteramt der Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl 
 
 
 
 
 
 


